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§ 46 EheG
 EheG - Ehegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Die Ehe wird durch gerichtliche Entscheidung geschieden. Sie ist mit der Rechtskraft der Entscheidung aufgelöst. Die

Voraussetzungen, unter denen die Scheidung begehrt werden kann, ergeben sich aus den nachstehenden

Vorschriften.

In Kraft seit 01.07.1978 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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